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PLANZEICHEN ERKLARUNG 

ZEICHNERISCHE FESTSETZU NGEN gern . § 9 BauGB

ART DER BAULICHEN NUTZUNG (§  9 Abs, 1 Nr. 1 BauGB) 

CJ Mischgebiet, § 6 BauNVO (s. textliche Festsetzung 1 . 1 )  
(M I 1 bis MI 7) 

MASS DER BAULICHEN NUTZUNG (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB) 

W, Wandhöhe mindestens 5,80 m, höchstens 6,60 m 

W2 Wandhöhe höchstens 4,40 m 

W, Wandhöhe höchstens 2,50 m (s.a. örtliche Bauvorschriften 1 .0) 

BAUWEISE, ÜBERBAUBARE GRUNDSTÜCKSFLÄCHE, STELLUNG BAULICHER
ANLAGEN (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB) 

a abweichende Bauweise ( s. textliche Festsetzung 4 . 1 )  

Baugrenze 

Baulinie 

◄,�--► Hau ptfirstrichtung 

VERKEHRSFLÄCHEN {§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB) 

lf f il öffentliche Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung

1,1 Zweckbestimmung: Verkehrsberuh igter Bereich

ÖFFENTLICHE GRÜNFLÄCHE (§ 9 Abs. 1 Nr. 15  BauGB) 

� Öffentliche Grünfläche 

PFLANZGEBOTE FÜR BÄUME, STRÄUCHER UND SONSTIGE BEPFLANZUNGEN 
\§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a) 

0 Anpflanzen von Bäumen (s. textliche Festsetzung 6. 1 )  

' 

SONSTIGE PLANZEICHEN 

1- .. 1 1- -, Grenze des räumlichen Geltung�bereichs des Bebauungspla ns

• • • Abgrenzung untersch iedlicher N�tzungen, hier: von Baugebieten

10,00 Vermaßung , h ier: 1 0 ,00 m 

NACH RICHTLICHE ÜBERNAH MEN 

[QJ Einzelanlagen (unbewegliche Kulturdenkmale), die dem Denkmalschutz
unterliegen 

HINWEISE 
--

�o 
(Nr.04502) 

Standort einer Altlasten gemäß Gesamtliste 
altlastenverdächtiger Flächen (Flächendeckende Historische Erhebung 
im Rhein-Neckar-Kreis / Nord) mit Objekt-Nr. (s. Begründung) 

1 

RECHTSGRUNDLAGEN 
Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 2004 
(BGBL I S. 24 14) ,  zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 20. November 20 14  
(BGBL I S. 1 748) . 

Verordnung über die bauliche Nutzung der GrIundstücke (Baunutzungsverord nung -
BauNVO) in  der Fassung der Bekanntmachu�g vom 23. Januar 1 990 (BGBL I S .  1 32) , 
zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 1 1 .  Jun i  20 1 3  (BGBL I S .  1 548) . 

laN!esbaoon,Jr.mmf!J fiillr Baden-Württemberg (LBO) in der F aSS>IJll@ <len �lmachung 
vom 05 .  März 201 0 (GBL S.41 6) ,  zuletzt geärdert durch das Gesetz vom 
1 1 .  November 20 14  (GBL. S.501 ) .

Verordnung über d ie Ausarbeitung der Bauleitpläne und d ie Darstellung des Planinhalts 
(Planzeichenverordnung 1 990 - PlanzV 90) vom 1 8 . Dezember 1 990 (BGBL 1 991 1 S.58), 
zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 22. Jul i  201 1 (BGBL I S. 1 509). 

TEXTLICHE FESTSETZUNG�N gern. § 9 BauGB 
1 .0 ART DER BAULICHEN NUTZUNG {§ 9 �bs. 1 Nr.1 BauGB) 

1 .  1 Mischgebiete MI 1 bis MI 7, § 6 BauNVO 
In den Mischgebieten MI 1 bis MI 7 sind folge

1

1nde Nutzungsarten gemäß § 6 Abs. 2 
BauNVO n icht zulässig: 
Nr. 6 Gartenbaubetriebe, 

I Nr. 7 Tankstellen, 
N r. 8 Vergnügur,_gsstälten im Sinne des § 4alAbs. 3 Nr. 2 BauN\/.0 ,u, Teilen des 

Gebiets, die überwiegend durch gewerbliche Nutzungen geprägt sind. 

In den Mischgebieten MI 1 bis MI 7 sind die gemäß § 6 Abs. 3 BauNVO ausnahms
weise zulässigen Vergnügungsstätten im Sinne des § 4a Abs. 3 Nr. 2 BauNVO nicht 
zuläss ig . 

11 
2.0 MASS DER BAULICHEN NUTZUNG (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB) 

2. 1 Grundflächenzahl (GRZ) l 
Die Grundflächenzahl ist als Höchstmaß gem,äß Eintrag in  der Nutzungsschablone
festgesetzt

2.2 Wandhöhen 
Die zulässigen Wandhöhen sind als Höchstm'aß, bzw. als Mindest- und Höchstmaß gemäß 
Eintrag W1 , W2 oder W3 in den überbaubare� Grundstücksflächen festgesetzt 

2 .3 Gebäudehöhen 
Die maximale Gebäudehöhe bei Gebäuden 1it Satteldach beträgt 1 1 ,50 m .  
Die maximale Gebäudehöhe bei Gebäuden tt Pultdach beträgt 4,00 m.  

3.0 BEZUGSPUNKTE FÜR DIE HÖHE BAU�ICHER ANLAGEN 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

3.1  Bezugspunkte für die Höhen baulicher A�lagen 
Unterer Bezugspunkt ist d ie Höhe des derzeitigen Geländeniveaus, gemessen mittig auf 
der Baulinie bzw. der Baugrenze der jeweiligJn überbaubaren Grundstücksfläche an der 
Traufseite auf der Seite, von der das Gebäudb erschlossen wird. Für Flurstück 1 49/2 ist der 
untere Bezugspunkt d ie Höhe der öffentliche� Erschließungsstraße Flurstück 222, 
gemessen an der Grenze zum Flurstück 1 4912 in der Mitte des Grundstücks. 

Oberer Bezugspunkt für d ie Wandhöhe ist dj[ Schnittpunkt der Traufwand mit der 
Dachhaut oder der obere Abschluss der Wand. 

fAls Wandhöhe gilt der Abstand zwischen dem unteren Bezugspunkt und dem oberen 
Bezugspunkt für die Wandhöhe. 

\ 
Bei Gebäuden mit Pultdach bezieht sich die randhöhe auf d ie niedrigere Traufwand . 

Oberer Bezugspunkt für die Gebäudehöhe ist der obere Gebäudeabschluss. Bei Gebäuden 
mit geneigten Dächern entspricht dieser der Firsthöhe. 

Als Gebäudehöhe gi lt der Abstand zwischen dem unteren Bezugspunkt und dem oberen 
Bezugspunkt für die Gebäudehöhe. 

4.0 BAUWEISE, 0BERBAUBARE GRUND�ÜCKSFLÄCH E, STELLUNG
BAULICHER ANLAGEN (§ 9 Abs. 1 Nr.

1
2 BauGB) 

4 . 1  Bauweise II n  den Mischgebieten MI 1 bis MI 7 ist die abweichende Bauweise festgesetzt Alle 
Gebäude, bzw. Gebäudeteile sind auf der vo�deren, rückwärtigen und seitlichen 
Grundstücksgrenze zu errichten, sofern und �oweit die jeweil ige Baugrenze unmitte lbar an 
der Nachbargrenze liegt. 

4.2 Überbaubare Grundstücksfläche, Baulinie!n und Baugrenzen 
Baugrenzen und Baulinien sind gemäß Planei ntrag festgesetzt. 

Ein Vor- oder Zurücktreten von Gebäudeteile� von der Baul inie ist bei Fassaden, d ie an 
eine öffentliche Verkehrsfläche angrenzen, n)i'cht zulässig. D ies g i lt n icht für die 
Dachüberstände von Ortgang u nd Traufe. 

Baugrenzen dürfen von Balkonen bis zu einer Tiefe von 1 ,50 m und bis zu einer Breite von 
3,00 m überschritten werden (s. a. örtliche Bauvorschriften) .  

4 .3 Hauptfirstrichtung 
Die Gebäude sind mit ihrer Hauptfirstrichtung, gemäß Planeintrag zu errichten. 

5.0 STELLPLÄTZE UND GARAGEN MIT IHREN ZUFAHRTEN 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB)

5. 1 Stellp lätze und Garagen mit ihren Zufahrten
Je Baugrundstück ist nur eine GrundstückszYfahrt bis maximal 5,00 m Breite zulässig .

Die Errichtung' von Garagen ist nur in  den überbaubaren GrnncfstEi"eltsflä-ehen zulässig. 
Die Errichtung von Carports ist nicht zulässig. 

Stellplätze und Garagen dürfen nicht so angeordnet werden, dass sie unmittelbar an einer 
öffentl ichen Verkehrsfläche liegen und von dieser d irekt angefahren werden können. 

6.0 PFLANZGEBOTE FÜR BÄUME, STRÄUCHER UND SONSTIGE BEPFLANZUNGEN 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB)

6 . 1  Anpflanzen von Bäumen 
Gemäß Planeintrag ist ein standortgerechter, großkroniger Laubbaum anzupflanzen . 

ÖRTLICHE BAUVORSCHRIFTEN gern. § 74 LBO
Baden-Württemberg i.V.m. § 9 BauGB 
1 .0 Äußere Gestaltung baulicher Anlagen 
Dachform und Dachneigung 
Als Dachform sind nur Satteldächer in symmetrischer Ausbildung zulässig.  Walm-, 
Krüppelwalm-, Mansarddächer und versetzte Pultdächer sind n icht zulässig . Die 
zulässige Dachneigung bei Gebäuden bis zu einer Wandhöhe von 4,40 m (W2 und W3) 
beträgt 40° bis 45° _ Die zulässige Dachneiguhg bei Gebäuden mit einer Wandhöhe ab 
5 ,80 m (W1 ) beträgt 45° b is 50° . 1 

\ 

Bei Dächern von Gebäuden I Gebäudeteilen ,mit einer Tiefe von bis zu 5 ,00 m sind 
zusätzlich Pultdächer zulässig . Die zulässige Dachneigung bei Pultdächern beträgt 22° 

bis 25° . 

Der Fi rst von Gebäuden ist parallel zur längeren Gebäudeseite zu errichten ,  sofern in 
der Planzeichnung keine Hauptfirstrichtung festgesetzt ist 1 
Der Dachüberstand von Dächern beträgt am prtgang maximal 0,30 m, an der Traufe 
maximal 0,60 m,  bei Dachgauben und Zwercphäusern d ie Hälfte der oben genannten 
Dachüberstände. 

Die 'DachdeCkung is't m'i't Ziegeln oder Betondachsteinen in roten ,oder ro't!braunen 
Farbtönen auszuführen (Ausnahme SolaranlJgenl Photovoltaikanlagen). Glasierte
Ziegel sind n icht zulässig. 1 

Innerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen mit der Wandhöhe W1 sind Gebäude 
ohne Kniestock zu errichten. 

Dachgauben 
Dachgauben sind nur auf Satteldächern und nur als Schleppgauben zulässig. 

Mehrere Gauben auf einer Dachfläche müssen symmetrisch a ngeordnet werden und 
die g leiche Größe und Form aufl..veisen. Dachgauben dürfen nur  in einer Ebene 
nebeneinander angeordnet werden. 

Die Errichtung von Balkonen, Dachterrassen und Loggien im Dachbereich eines 
Gebäudes (Dachflächen, Giebelflächen) ist n icht zulässig. 

Die Dachneigung von Dachgauben beträgt mindestens 25° . Die Dachdeckung von 
Dachgau/Je" rst im gleichen Material wie d ie des Gebäudes auszu,fo'ihren. 

Die Breite der Dachgauben darf in der Summe maximal 50% der Gebäudebreite 
betragen. Die Breite einer einzelnen Gaube darf maximal 2,00 m betragen. 

Der Abstand zwischen First und dem obersten Einbindepunkt der Gaube in  die 
Dachhaut muss mindestens 1 14 der Dachhöhe (senkrechte Entfernung vom First zur 
Traufe) betragen. Der Abstand zwischen der äußeren Gaube und dem Ortgang muss 
mindestens 20% der Gebäudebreite betragen. 

Zwerchhäuser 
Die Errichtung eines Zwerchhauses pro Gebäude mit Satteldach ist zulässig. D ie 
zulässige Dachform von Zwerchhäusern ist das Satteldach. Die Dachneigung und 
Dachdeckung sind der des Gebäudes anzupassen. Die Breite des Zwerchhauses 
beträgt maximal 4,00 m.  Zwerchhäuser sind im mittleren Fassadendrittel eines 
Gebäudes anzuordnen . D ie Breite eines Zwerchhauses ist bei der Ermittlung der 
maximal zulässigen Breite aller Dachgauben h inzuzurechnen. 

Balkone / Terrassen 
Die Errichtung von Balkonen auf den straßenabgewandten Gebäudeseiten ist bis zu 
einer Auskragung von 1 ,50 m und einer Breite von 3,00 m zulässig . 
D ie Errichtung von Balkonen auf den Gebäudeseiten, die quer zur Erschließungsstraße 
liegen, ist bis zu einer Auskragung von 0 180 m und einer Breite von 2,00 m zulässig. 
Balkone dü rfen nur im 1 .Obergeschoss eines Gebäudes errichtet werden. Abstands
flächen von Balkonen zu Grundstücksgrenzen sind einzuhalten. 

Die Errichtung einer Terrasse ist nur im Erdgeschoss eines Gebäudes und bis zu einer 
Breite von 5 ,00 m und e iner Tiefe von 3,00 m zulässig. Unter Berücksichtigung nach
barlicher Belange können Terrassen auch ohne oder mit reduzierter Abstandsfläche zur 
Nachbargrenze zugelassen werden. 

D ie Errichtung von angebauten oder vor d ie Fassade vorstehenden Wintergärten oder 
Loggien ist nicht zulässig. 

Fassadengestaltung 
Fassaden von verschiedenen Gebäuden auf einem Grundstück dürfen h insichtlich 
Größe ,  Höhe, Proportionen und Gliederung d urch Fenster nicht identisch oder 
symmetrisch sein. Sie sind hinsichtlich dieser Merkmale deutlich unterschiedlich aus
zubi lden. 

Bei Gebäu.d.em1 UilJiletihalb von überbaubaren Grundstücksflächen im M ischgebiet MI 4, 
die mit e iner Baugrenze linear an eine öffentliche Verkehrsfläche linear angrenzen, ist 
die straßenseitige Fassade ohne Vor- oder Rücksprünge auf oder parallel zur 
Baugrenze auszubilden. 

Fenster und Schaufenster sind so zu gestalten, dass das Verhältnis von Höhe zu Breite 
mehr als 1 ,5 zu 1 , 0 beträgt Fassadenöffnungen für Fenster und Schaufenster, bei 
denen d ie  genannten Proportionsverhältnisse nicht eingehalten werden, sind durch 
konstruktiv tragende Bauteile so vertikal zu untergliedern, dass die o.g.  Proportions
verhältnisse in den Teilflächen eingehalten werden. 

Garagentore und Garagenzufahrten sind in Fassaden , die an einer öffentlichen 
Verkehrsfläche liegen, nicht zulässig. 

Bei der Farbgestaltung von Fassaden sind gedeckte Farbtöne zu verwenden. Weiß und 
Weißtöne sind nicht zu lässig . Ebenfalls nicht zulässig sind g relle und i ntensiv 
leuchtende Farben. 

Fassadenverkleidungen aus Kunststoffmateria l ien sind nicht zulässig. 

Solaranlagen / Photovoltalkanlagen 
Solaranlagen / Photovoltaikanlagen sind nur auf Dächern zulässig. Sie sind unmittelbar 
auf der Dachfläche oder parallel zur Dachfläche anzuordnen oder in die Dachfläche zu 
integrieren. Solaranlagen / Photovolta ikanlagen an Fassaden oder auf separat von 
Gebäuden erstellten Konstruktionen sind nicht zulässig. 

2.0 Stellplätze 
Beim Neubau bzw. bei der Neuherstellung von Wohnungen sind mindestens 1 Stell
platz pro Wohneinheit auf dem jeweil igen Grundstück herzustellen. 

3.0 Bepflanzung 
Auf jedem Grundstück ist p ro angefangene 400 qm Grundstücksfläche ein mittel- oder 
großkroniger heimischer Laubbaum anzupflanzen und zu erhalten. 

4.0 Einfriedungen 
Die nicht von Gebäuden bebauten Grundstücksgrenzen in den Mischgebieten MI 1 bis 
MI 3 und MI 5 bis MI 7, die an öffentliche Verkehrsflächen angrenzen, sind mit 
mindestens 1 ,50 m, maximal 2,00 m hohen Mauern einzufrieden. Die Höhenfestsetzung 
gi lt auch für Türen / Hoftore in den Mauern . Die Verwendung von Kunststoffmaterialien 
und Edelstahl ist bei der Gestaltung von Türen / Hoftoren nicht zu läss ig . 

Einfriedungen im Miischgebiet MI 4 und zwischen privaten Grundstücken dürfen auch in 
Form von Holzlattenzäunen oder Maschendrahtzäunen bis zu einer Höhe von 1 , 50 m 
ausgeführt werden. Verkleidungen und Bespannungen von Maschendrahtzäunen sind 
nicht zulässig. 

5.0 Werbeanlagen
Werbeanlagen sind nur  a n  der Stätte der Leistung zulässig. Je Betrieb sind höchstens 
zwei Werbeanlagen zulässig. Sie sind direkt an der Fassade oder im rechten Winkel zur 
Fassade (Ausleger) anzubringen .  
Werbeanlagen an Fassaden sind nur im Bereich des Erdgeschosses b is höchstens zur 
Unterkante der Fenster des 1 .  Obergeschosses zuläss ig . Sie dürfen höchstens 213 der 
Gebäudebreite / Nutzu ngseinheit einnehmen. Die Höhe der Werbeanlagen an 
Fassaden darf höchstens 50 cm betragen. Schaufensterflächen / Fensterflächen dürfen 
höchstens bis zu einem Viertel mit Werbeanlagen versehen werden. Die maximale 
Höhe von Auslegern beträgt 80 cm, die maximale Tiefe 60 cm. 

Die Errichtung von Plakatwänden, Sammelwerbeanlagen und Automaten ist im 
Plangebiet und an Gebäuden im Plangebiet n icht zulässig. 

6.0 Kenntnisgabe von verfahrensfreien Vorhaben 
Verfahrensfreie Vorhaben gemäß § 50 LBO sind der Baurechtsbehörde zur Kenntnis zu 
geben. 

HINWEISE 
1. H inweise zum Artenschutz
Vor dem Abriss, Umbau oder Neubau von Gebäuden ist artenschutzrechtlich zu prüfen,
ob Fortpflanzungs- oder Überwinterungsquartiere auf dem betreffenden Grundstück
vorhanden sind. Ggf. müssen Maßnahmen zur Vermeidung und zum Ausgleich von
Schäden an Tieren bzw. ihren Quartieren durchgeführt werden.

Notwendige Baumfällungen und Gebüschrodungen sind aus Gründen des Vogelschutzes 
nur im Zetlraum �am 0 1 . Oktober b is zum 28. Februar durchzuführen (§ 39 Abs. 5 Satz 2 
BNatSchG) .  

2. Hinweise zum Hochwasserschutz
Es wird darauf hingewiesen, dass die Grundstücke, d ie an d ie  Bachgasse angrenzen, bei
einem Extremhochwasser überflutet werden können. Den Grundstückseigentümern wird
empfohlen, geeignete Maßnahmen zum Schutz vor Schäden an Gebäuden zu erg reifen.

J 

VERFAHRENSVERMERKE 
AUFSTELLUNGSBESCHLUSS 
Der Gemeinderat der Stadt Hemsbach hat am 22.07.20 1 3  die Aufstel lung des 
Bebauungsplans beschlossen. Die ortsübliche Bekanntmachung des 
Aufstellungsbeschlusses gern. § 2 Abs. 1 BauGB erfolgte am 06.08.2 3·. . 

7{ J � /�7 
iiö;g�ili;;�;'.jf ;g��- iiii�hf" ��-* Stadt Hemsbach .Jo. o l ,  t D/15�' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

,,CH �- · 
FRÜHZEITIGE BETEILIGUNG DER ÖFFENTLICHKEIT 
Die frühzeitige Betei l igung der Öffentlichkeit gern. § 3 Abs. 1 BauGB erfol _ .c;h 
I nformationsveranstaltungen am 0 1 . 1 0.20 1 3  und 1 9 . 1 2.201 3 .  S 1 -'ID),:

Stadt Hemsbach , -:!.0.:.0.?,!0,1 � J .?.'. .� �*-[1-j *
Bürgerineister Jürgen Kirc �r�, 

<l's 
. o<?:J: • ."1 CH �- • BETEILIGUNG DER ÖFFENTLICHKEIT 

Der Gemeinderat der Stadt Hemsbach hat am 1 9.05.201 4 den Entwurf des 
Bebauungsplans gebilligt und seine öffentliche Auslegung beschlossen. Die öffentliche 
Bekanntmachung der Auslegung erfolgte am 28.05.2014 . 
Der Entwurf des Bebauungsplans mit Begründung hat vom 05.06.2014 bis 7.20 1 4  
gern. § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich ausgelegen. l( 
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Stadt Hemsbach, Y.r?.-J?l.?0/f5° . . . . . . . .  _ . .  . .  ' ,_l: . . . . . . . . . . . .  J; . . .  -� * Bürger,neIster Jürgen Kir e w 
<5' l:,'?:J; 

BETEILIGUNG DER BEHÖRDEN � • 
Die Betei l igung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gern. § 4 Abs. 
2 BauGB erfolgte mit Schreiben vom 03.06 .2014 in der Zeit vom 05.06. • , 
04.07.201 4 .  
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Stadt Hemsbach 30, o l.,20��-, . . . . . . . . . . . . . . . . ' . . ' '  , . . _7(!'. . . . �, -� * 
Bürgerflleister Jürgen Kir �e �� <o· 

6',4 CH �-0' • ERNEUTE BETEILIGUNG DER ÖFFENTLICHKEIT UND DER BEHÖ 
Der Gemeinderat der Stadt Hemsbach hat am 25. 1 1 .2014 beschlossen, den Entwurf 
des Bebauungsplans erneut auszulegen und Stellungnahmen erneut einzuholen. 
Die öffentliche Bekanntmachung zur erneuten Auslegung des Entwurfs des 
Bebauungsplans erfolgte am 24.01 .201 5. Der Entwurf des Bebauungsplans mit 
Begründung hat vom 02.02.2015  b is 20.02.201 5  gern. § 4a Abs. 3 BauGB öffentlich 
ausgelegen. 
Die erneute Beteiligung der von den Änderungen berührten Behörden gern. 4a Abs. 3 
BauGB erfolgte mit Schreiben vom 02.02.201 5  in der Zert vom 02.02.2 �T-'I Q's,.20.02.201 5 .  * [J}J r 

Stadt Hemsbach , J.O. o_l_._l{)/S- . . . . . . . . .  7{:#:( 1 � * 
Bürgerrr,eister Jürgen Kirc .1:\ r::,.�: 

'°."1C H  �, • 
SATZUNG 
Der Gemeinderat der Stadt Hemsbach hat am 22.06.201 5  über d ie abge 
Stellungnahmen entschieden und den Bebauungsplan gern. § 1 0  Ab . 1 �:rJSatzung beschlossen. * 

/c.!fp 
Stadt Hemsbach , !.°.: CJ_!:.?_o,-15- .?.?.: .. . . . . \ �- 1 '?:J* 

Bürgerii�!�r Jürgen Kirc A ,,, C· • "H .,_ . . 

INKRAFTTRETEN _, Der Beschluss des Bebauungsplans wurde gern. § 1 0 Abs. 3 BauGB am „3..!._._CJ1__._-!_ll;f 

ortsüb lich bekannt gemacht. M it der Bekanntmachung tritt der Bebauungsplan 
gern. § 1 0  Abs. 3 BauGB in Kraft. 
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Stadt Hemsbach, den t.J__1/, (l_f 2o,,IS . . . . . . . . . .  !(�f: . . . . . .  - �� .. !;,ff) * 
Bürgf;;;�ister Jürgen Kirch� �- />·• 
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Stadt Hemsbach 

Bebauungsplan 
Nr. 62 ''Mittlere Bachgasse'' 
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